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& SACHVERHALT
Der Elektriker A hat im Elektronikfachgeschäft des U ein Schnellladegerät für Akkus der
Marke „Superturbo“ bestellt. Der Preis beträgt 20 EUR. U liefert dem A eine Woche später
ein vollständig gleichwertiges Schnellladegerät der Marke „Megaturbo“ zum selben Preis
nach Hause und weist darauf hin, dass A das „Ersatzgerät“ nicht annehmen muss und es
kostenlos zurücksenden kann. A, der weiterhin das Schnellladegerät der Marke „Superturbo“
haben möchte, weil er der Marke seit jeher vertraut, will sich mit der Sache erst einmal nicht
befassen und legt das Gerät in den Keller. Später liest er in einem Test, dass die Marke
„Megaturbo“ viel bessere Geräte als die Marke „Superturbo“ herstellt. Daher möchte er das
Schnellladegerät behalten und nimmt es in Betrieb. Den Kaufpreis bezahlt er allerdings nicht.
U ist empört und verlangt Bezahlung oder Rückgabe des Gerätes der Marke „Megaturbo“.

Kann U von A die Bezahlung des Schnellladegerätes der Marke „Megaturbo“ oder doch zumindest
dessen Herausgabe verlangen?

Bearbeiterhinweis: Bitte beachten Sie Art. 27 der Verbraucherrechterichtlinie (RL 2011/83/EU):

„Unbestellte Waren und Dienstleistungen
Werden unter Verstoß gegen Artikel 5 Absatz 5 und Anhang I Nummer 29 der Richtlinie 2005/29/EG
unbestellte Waren, Wasser, Gas, Strom, Fernwärme oder digitaler Inhalt geliefert oder unbestellte
Dienstleistungen erbracht, so ist der Verbraucher von der Pflicht zur Erbringung der Gegenleistung
befreit. In diesen Fällen gilt das Ausbleiben einer Antwort des Verbrauchers auf eine solche unbestellte
Lieferung oder Erbringung nicht als Zustimmung.“

& LÖSUNG

Hinweis: Der Übungsfall behandelt den im Zuge der Umsetzung der Verbraucherrechterichtlinie (RL
2011/83/EU – im Folgenden: VRRL) novellierten § 241 a BGB. Der Gesetzgeber hat durch die Abschaf-
fung des § 241 a III BGB aF einem klassischen Streitstand um die Behandlung von Aliudlieferungen eine
neue Facette hinzugefügt. Außerdem wird im zweiten Teil die Unionsrechtskonformität des Ausschlus-
ses gesetzlicher Ansprüche im Licht der VRRL virulent. Wegen des leichten Einbaus in kaufrechtliche
Klausuren, die im Zivilrecht immer noch das Gros der Examensklausuren ausmachen, kann für den
Übungsfall von stark gesteigerter Prüfungs- und auch Examensrelevanz ausgegangen werden.

A. U GEGEN A AUF KAUFPREISZAHLUNG IHV 20 EUR AUS § 433 II BGB
U könnte gegen A einen Anspruch auf Kaufpreiszahlung iHv 20 EUR für das Gerät
„Megaturbo“ aus § 433 II BGB haben. Ein solcher kann sich naturgemäß nicht aus dem
Kaufvertrag über ein Gerät der Marke „Superturbo“ ergeben, weil dieser einen anderen
Vertragsgegenstand hat.

I. Kaufvertrag hinsichtlich des „Megaturbo“
U und A müssten einen Kaufvertrag gem. §§ 145, 147, 433 BGB über das Schnellladegerät
„Megaturbo“ geschlossen haben.

1. Angebot, § 145 BGB
Ein ausdrückliches Angebot des U liegt nicht vor. Es liegt jedoch nach §§ 133, 157 BGB ein
konkludentes Angebot durch Übersenden des Gerätes der Marke „Megaturbo“ vor. Die
essentialia negotii sind hinreichend bestimmt: Kaufsache soll das Gerät der Marke „Megatur-
bo“ sein, der Kaufpreis soll derselbe wie der des Geräts der Marke „Superturbo“ sein. Dieses
Angebot auf Abschluss eines Kaufvertrags ist A auch zugegangen, § 130 II 1 BGB.

* Der Autor Ulber ist Akademischer Rat a. Z. am Institut für deutsches und europäisches Arbeits- und Sozialrecht (Prof.
Dr. Dr. h. c. Ulrich Preis) an der Universität zu Köln. Der Autor Lukes ist wiss. Mitarbeiter ebenda. Der Fall wurde im
Sommersemester 2015 in leicht veränderter Fassung an der Universität zu Köln als Teil II (50%) der Abschlussklausur im AGB-
und Verbraucherschutzrecht gestellt.
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